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die Nichtumsetzung der Empfehlungen zur Rechenschaft zu
ziehen;

16. ersucht den Generalsekretär, in seinen Berichten
über die Umsetzung der Empfehlungen des Rates der Rech-
nungsprüfer zum Rechnungsabschluss der Vereinten Natio-
nen sowie zu den Rechnungsabschlüssen ihrer Fonds und
Programme eine umfassende Erklärung für die Verzögerun-
gen bei der Umsetzung der Empfehlungen des Rates zu lie-
fern, insbesondere wenn die noch nicht vollständig umgesetz-
ten Empfehlungen mindestens zwei Jahre alt sind;

17. ersucht den Generalsekretär außerdem, in künfti-
gen Berichten den voraussichtlichen Zeitrahmen für die Um-
setzung der Empfehlungen des Rates der Rechnungsprüfer
sowie die Prioritäten für ihre Umsetzung anzugeben und da-
bei auch die rechenschaftspflichtigen Amtsträger zu benen-
nen.

RESOLUTION 65/244

Verabschiedet auf der 73. Plenarsitzung am 24. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/544,
Ziff. 7).

65/244. Programmplanung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 37/234 vom
21. Dezember 1982, 38/227 A vom 20. Dezember 1983,
41/213 vom 19. Dezember 1986, 55/234 vom 23. Dezember
2000, 56/253 vom 24. Dezember 2001, 57/282 vom 20. De-
zember 2002, 58/268 und 58/269 vom 23. Dezember 2003,
59/275 vom 23. Dezember 2004, 60/257 vom 8. Mai 2006,
61/235 vom 22. Dezember 2006, 62/224 vom 22. Dezember
2007, 63/247 vom 24. Dezember 2008 und 64/229 vom
22. Dezember 2009,

sowie unter Hinweis auf das in der Anlage zu der Reso-
lution 2008 (LX) des Wirtschafts- und Sozialrats vom 14. Mai
1976 beschriebene Mandat des Programm- und Koordinie-
rungsausschusses,

ferner unter Hinweis auf die Regeln und Ausführungs-
bestimmungen für die Programmplanung, die Programm-
aspekte des Haushalts, die Überwachung der Programm-
durchführung und die Evaluierungsmethoden21, nach denen
die jeweiligen Programme und Unterprogramme des Ent-
wurfs des strategischen Rahmens von den zuständigen zwi-
schenstaatlichen sektoralen, Fach- und Regionalorganen
möglichst im Laufe ihrer ordentlichen Tagungen überprüft
werden,

nach Behandlung des Berichts des Programm- und Ko-
ordinierungsausschusses über seine fünfzigste Tagung22, des
Entwurfs des strategischen Rahmens für den Zeitraum

2012-2013: Erster Teil: Rahmenplan23 und Zweiter Teil:
Zweijahres-Programmplan24 und des Berichts des Generalse-
kretärs über den Programmvollzug der Vereinten Nationen
im Zweijahreszeitraum 2008-200925,

1. bekräftigt die Rolle des Programm- und Koordi-
nierungsausschusses als wichtigstes Nebenorgan der Gene-
ralversammlung und des Wirtschafts- und Sozialrats für Pla-
nung, Programmierung und Koordinierung;

2. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen an, die der Programm- und Koordinierungsausschuss
in Kapitel II Abschnitt A seines Berichts über seine fünfzigste
Tagung22 zum Entwurf des strategischen Rahmens für den
Zeitraum 2012-2013 und in Kapitel II Abschnitt B zum Pro-
grammvollzug der Vereinten Nationen im Zweijahreszeit-
raum 2008-2009 unterbreitet hat;

3. beschließt, dass für den Zeitraum 2012-2013 fol-
gende Prioritäten für die Vereinten Nationen gelten:

a) Förderung eines dauerhaften Wirtschaftswachs-
tums und einer nachhaltigen Entwicklung im Einklang mit
den einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung
und den jüngsten Konferenzen der Vereinten Nationen;

b) Wahrung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit;

c) Entwicklung Afrikas;

d) Förderung der Menschenrechte;

e) wirksame Koordinierung der humanitären Hilfs-
maßnahmen;

f) Förderung der Gerechtigkeit und des Völkerrechts;

g) Abrüstung;

h) Drogenkontrolle, Verbrechensverhütung und Be-
kämpfung des internationalen Terrorismus in allen seinen Ar-
ten und Erscheinungsformen;

4. betont, dass die Prioritätensetzung der Vereinten
Nationen das Vorrecht der Mitgliedstaaten ist, entsprechend
den Mandaten der beschlussfassenden Organe;

5. betont außerdem, dass sich die Mitgliedstaaten an
der Aufstellung des Haushaltsplans vom frühesten Zeitpunkt
an und während des gesamten Verfahrens voll beteiligen
müssen;

6. ersucht den Generalsekretär, den Entwurf des Pro-
grammhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2012-2013
auf der Grundlage der genannten Prioritäten und des in dieser
Resolution beschlossenen strategischen Rahmens zu erstel-
len;

21 ST/SGB/2000/8.
22 Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supple-
ment No. 16 (A/65/16).

23 A/65/6 (Part one).
24 A/65/6 (Prog. 1-11, 12 und Corr.1, 13-16, 17 und Corr.1 und 18-27).
25 A/65/70.
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7. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen an, die der Programm- und Koordinierungsausschuss
in Kapitel II Abschnitt C seines Berichts zur eingehenden
Evaluierung der politischen Angelegenheiten, in Kapitel III
Abschnitt A zum Jahresüberblicksbericht des Koordinie-
rungsrats der Leiter der Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen für 2009/10 und in Kapitel III Abschnitt B
zur Unterstützung der Vereinten Nationen für die Neue Part-
nerschaft für die Entwicklung Afrikas unterbreitet hat, und er-
sucht den Generalsekretär, für die rasche Umsetzung der ge-
nannten Empfehlungen zu sorgen.

RESOLUTION 65/245

Verabschiedet auf der 73. Plenarsitzung am 24. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/595,
Ziff. 6).

65/245. Konferenzplanung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, na-
mentlich die Resolutionen 40/243 vom 18. Dezember 1985,
41/213 vom 19. Dezember 1986, 43/222 A bis E vom 21. De-
zember 1988, 51/211 A bis E vom 18. Dezember 1996,
52/214 vom 22. Dezember 1997, 53/208 A bis E vom 18. De-
zember 1998, 54/248 vom 23. Dezember 1999, 55/222 vom
23. Dezember 2000, 56/242 vom 24. Dezember 2001,
56/254 D vom 27. März 2002, 56/262 vom 15. Februar 2002,
56/287 vom 27. Juni 2002, 57/283 A vom 20. Dezember
2002, 57/283 B vom 15. April 2003, 58/250 vom 23. Dezem-
ber 2003, 59/265 vom 23. Dezember 2004, 60/236 A vom
23. Dezember 2005, 60/236 B vom 8. Mai 2006, 61/236 vom
22. Dezember 2006, 62/225 vom 22. Dezember 2007, 63/248
vom 24. Dezember 2008, 63/284 vom 30. Juni 2009 und
64/230 vom 22. Dezember 2009,

in Bekräftigung ihrer Resolution 42/207 C vom 11. De-
zember 1987, in der sie den Generalsekretär ersuchte, die
Gleichbehandlung der Amtssprachen der Vereinten Nationen
sicherzustellen,

nach Behandlung des Berichts des Konferenzausschus-
ses für 201026 und des entsprechenden Berichts des General-
sekretärs27,

sowie nach Behandlung des Berichts des Beratenden
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen28,

in Bekräftigung der Bestimmungen betreffend die Kon-
ferenzdienste in ihren Resolutionen über die Mehrsprachig-
keit, insbesondere Resolution 63/306 vom 9. September
2009,

I

Konferenz- und Sitzungskalender

1. begrüßt den Bericht des Konferenzausschusses für
201026;

2. billigt den vom Konferenzausschuss vorgelegten
revidierten Entwurf des Konferenz- und Sitzungskalenders
der Vereinten Nationen für 201129, unter Berücksichtigung
der Anmerkungen des Ausschusses und vorbehaltlich der Be-
stimmungen dieser Resolution;

3. ermächtigt den Konferenzausschuss, im Konfe-
renz- und Sitzungskalender für 2011 die Anpassungen vorzu-
nehmen, die infolge der von der Generalversammlung auf ih-
rer fünfundsechzigsten Tagung getroffenen Maßnahmen und
Beschlüsse möglicherweise erforderlich werden;

4. stellt mit Befriedigung fest, dass das Sekretariat die
in den Resolutionen der Generalversammlung 53/208 A,
54/248, 55/222, 56/242, 57/283 B, 58/250, 59/265, 60/236 A,
61/236, 62/225 und 63/248 genannten Regelungen betreffend
den orthodoxen Karfreitag sowie die offiziellen Feiertage Id
al-Fitr und Id al-Adha berücksichtigt hat, und ersucht alle
zwischenstaatlichen Organe, diese Beschlüsse bei der Pla-
nung ihrer Sitzungen zu beachten;

5. ersucht den Generalsekretär, dafür Sorge zu tra-
gen, dass etwaige Änderungen des Konferenz- und Sitzungs-
kalenders in strikter Übereinstimmung mit dem Mandat des
Konferenzausschusses und den anderen einschlägigen Reso-
lutionen der Generalversammlung vorgenommen werden;

6. stellt fest, dass es den Entscheidungsprozess im
Fünften Ausschuss erleichtert, wenn diesem während seiner
informellen Konsultationen genaue, aktuelle und schlüssige
Informationen vorliegen;

II

A. Nutzung der Konferenzbetreuungsressourcen

1. bekräftigt die Praxis, dass bei der Nutzung der
Konferenzsäle den Sitzungen der Mitgliedstaaten Vorrang
einzuräumen ist;

2. stellt fest, dass der Gesamtauslastungsfaktor an
den vier Hauptdienstorten im Jahr 2009 86 Prozent betrug,
gegenüber 85 Prozent im Jahr 2008 und 83 Prozent im Jahr
2007, und damit über dem festgelegten Richtwert von 80 Pro-
zent lag;

3. begrüßt die Maßnahmen der Organe, die ihre Ar-
beitsprogramme im Hinblick auf eine optimale Auslastung
der Konferenzbetreuungsressourcen angepasst haben, und er-
sucht den Konferenzausschuss, mit den Sekretariaten und
Vorständen der Organe, die ihre Konferenzbetreuungsres-
sourcen nicht ausreichend nutzen, weiter Konsultationen zu
führen;

26 Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supple-
ment No. 32 (A/65/32).
27 A/65/122.
28 A/65/484 und Corr.1.

29 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session,
Supplement No. 32 (A/65/32), Anhang II.




